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Auszug aus dem Jagopolizei-Gesetz

vom 7. März 1850.

§ 1. Die Ausübung des einem jeden Grundbesitzer auf seinem Grund und

Boden zustehenden Jagdrechts wird nachstehenden Bedingungen unterworfen.
§ 2. Zur eigenen Ausübung des Jagdrechts auf seinem Grund und Boden

ist der Besitzer nur befugt:

a. auf solchen Besitzungen, welche in einem oder mehreren aneinander

grenzenden Gemeindebezirken einen land= oder forstwirthschaftlich be-

nutzten Flächenraum von wenigstens 300 Morgen einnehmen und in ihrem
Zusammenhange durch kein fremdes Grundstück unterbrochen sind. Die

Trennung, welche Wege oder Gewässer bilden, wird als eine Unter-

brechung des Zusammenhanges nicht angesehen;

b. auf allen dauernd und vollständig eingefriedigten Grundstücken. Darüber,

was für dauernd und vollständig eingefriedigt zu erachten, entscheidet

der Landrath;

c. auf Seen, auf zur Fischerei eingerichteten Teichen und auf solchen Inseln,

welche ein Besitzthum bilden.

§ 7. Grundstücke, welche von einem über 300 Morgen im Zusammenhange

großen Wald, der eine einzige Besitzung bildet, ganz oder größtentheils eingeschlossen

sind, werden, auch wenn sie nicht unter die Bestimmung des § 2 fallen, dem ge-

meinschaftlichen Jagdbezirke der Gemeinde nicht zugeschlagen. Die Besitzer solcher

Grundstücke sind verpflichtet, die Ausübung der Jagd auf denselben dem Eigen-

thümer des sie umschließenden Waldes auf dessen Verlangen gegen eine nach dem

Jagdertrage zu bemessende Entschädigung zeitpachtweise zu übertragen oder die

Jagdausübung gänzlich ruhen zu lassen.

Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt im Mangel einer Einigung durch

den Landrath, vorbehaltlich der beiden Theilen zustehenden Berufung auf richter-

liche Entscheidung.
Macht der Wald-Eigenthümer von seiner Befugniß, die Jagd auf der Enklave

zu pachten, beim Anerbieten des Besitzers nicht Gebrauch, so steht dem letzteren

die Ausübung der Jagd auf dem enklavirten Grundstücke zu.

Stoßen mehrere derartige Grundstücke aneinander, so, daß sie eine ununter-

brochene zusammenhängende Fläche von mindestens 300 Morgen umpfassen, so bilden

dieselben einen für sich bestehenden gemeinschaftlichen Jagdbezirk, für welchen die
nämlichen Vorschriften gelten, wie für die gewöhnlichen Jagdbezirke.
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8 13. Sowohl den Pächtern gemeinschaftlicher Jagdbezirke, als auch den

Besitzern der im § 2 bezeichneten Grundstücke ist die Anstellung von Jägern für

ihre Reviere gestattet.
§ 14. Ein Jeder, welcher die Jagd ausüben will, muß sich einen für den

ganzen Staat gültigen, zu seiner Legitimation dienenden, auf ein Jahr und auf

die Person lautenden Jagdschein von dem Landrathe des Kreises seines Wohnsitzes

ertheilen lassen und selbigen bei der Ausübung der Jagd stets mit sich führen.

An Ausländer kann ein solcher Jagdschein, jedoch nur gegen die Bürgschaft

eines Inländers, von dem Landrathe des Wohnorts des Bürgen ertheilt werden.

Der Bürge haftet in Folge seines Antrages für Strafen, welche auf Grund des

§ 16, 17 und 19 gegen die Ausländer verhängt werden, sowie für die Unter-

suchungskosten.
Für jeden Jagdschein wird auf das Jahr eine Abgabe von Einem Thaler

zur Kreis-Kommunal-Kasse des Wohnorts des Extrahenten entrichtet. Die ein-

gehenden Beträge werden nach den Beschlüssen der Kreisvertretung verwendet.

Die Ausfertigung der Jagdscheine erfolgt kosten= und stempelfrei.

Die im Königlichen oder Kommunal-Dienst angestellten Forst= und Jagd-

beamten, sowie die lebenslänglich angestellten Forst= und Jagdbedienten erhalten
den Jagdschein unentgeltlich, soweit es sich um die Ausübung der Jagd in ihrem

Schutzbezirke handelt. In Jaddscheinen, welche unentgeltlich ertheilt sind, muß
dies und für welchen Schutzbezirk sie gelten, angegeben werden.

§ 15. Die Ertheilung des Jagdscheines muß folgenden Personen versagt
werden:

a. solchen, von denen eine unvorsichtige Führung des Schießgewehrs oder

eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu besorgen ist;

b. denen, welche durch ein Urtheil des Rechts, Waffen zu führen, verlustig

erklärt sind, sowie denen, welche unter Polizei-Aufsicht stehen, oder welchen

die National-Kokarde aberkannt ist.

Außerdem kann denjenigen, welche wegen eines Forst= oder Jagdfrevels oder

wegen Mißbrauch des Feuergewehrs bestraft sind, der Jagdschein jedoch nur inner-

halb 5 Jahren nach verbüßter Strafe versagt werden.

§ 16. Die Nichtbeachtung der vorstehenden Vorschriften über Lösung von

Jagdscheinen wird bestraft, wie folgt:

Wer, ohne einen Jagdschein gelöst zu haben, die Jagd ausübt, wird für eine

jede Uebertretung mit einer Geldbuße von 5 bis 20 Thaler belegt.

Wer seinen Jagdschein bei Ausübung der Jagd nicht bei sich führt, den trifft

eine Geldbuße bis zu 5 Thalern.

Wer es versucht, sich durch einen nicht auf seinem Namen ausgestellten fremden

Jagdschein zu legitimiren, um sich dadurch der verwirkten Strafe zu entziehen, der

wird mit einer Geldstrafe von 5 bis 50 Thaler belegt.

8§ 17. Wer, zwar mit einem Jagdschein versehen, aber ohne Begleitung des

Jagdberechtigten, oder ohne dessen schriftlich ertheilte Erlaubniß bei sich zu führen,

die Jagd auf einem fremden Jagdbezirke ausübt, wird mit einer Strafe von 2 bis

5 Thaler belegt.
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Wer die Jagd auf seinem Grundstück gänzlich ruhen zu lassen verpflichtet ist,
dieselbe dennoch ausübt, hat eine Geldstrafe von 10 bis 20 Thaler und die Kon-

fiskation der dabei gebrauchten Jagdgeräthe bewirkt.

Wer auf seinem eigenen Grundstücke, auf dem die Jagd an einen Dritten

verpachtet ist, oder auf dem ein Jäger für gemeinschaftliche Rechnung der bei einem

Jagdbezirke betheiligten Grundbesitzer die Jagd zu beschießen hat, ohne Einwilligung

des Jagdpächters oder der Gemeindebehörde jagt, ebenso derjenige, welcher auf fremden

Grundstücken, ohne eine Berechtigung dazu zu haben, die Jagd ausübt, wird wegen

Wilddiebstahls oder Jagdkontravention nach den Allgemeinen Gesetzen bestraft.

§ 18. Die Bestimmung der Hege= oder Schonzeit erfolgt nach den zur Zeit

der Verkündigungen des Gesetzes vom 30. October 1848 geltend gewesenen Gesetzen.

Die Verordnung vom 9. October 1842 §§ 1 und 2 (Seite 2) und das Publicandum

vom 7. März 1842 (Seite 92) treten wieder in Kraft. Sonstige Uebertretungen

der Vorschriften über Hege= und Schonzeit werden mit einer nach richterlichem Er-

messen zu bestimmenden Geldbuße bis zu 50 Thalern geahndet.

§ 19. Wer zur Begehung einer Jagd-Polizei-Uebertretung sich seiner An-

gehörigen, Dienstboten, Lehrlinge oder Tagelöhner als Theilnehmer oder Gehilfen

bedient, haftet, wenn diese nicht zahlungsfähig sind, neben der von ihm selbst ver-

wirkten Strafe für die von denselben zu erlegenden Geldstrafen und den Schadenersatz.

§ 20. Wegen einer Jagd-Polizei-Uebertretung soll eine Untersuchung nicht

weiter eingeleitet werden, wenn seit dem Tage der begangenen That bis zum Eingange

der Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder den Richter 3 Monate verflossen sind.

§ 21. Durch Klappern, aufgestellte Schreckbilder, sowie durch Zäune kann

ein Jeder das Wild von seinen Besitzungen abhalten, auch wenn er auf diesen zur

Ausübung des Jagdrechts nicht befugt ist. Zur Abwehr des Roth-, Dam= und
Schwarzwildes kann er sich auch kleiner oder gemeiner Haushunde bedienen.

§ 24. Auch der Besitzer einer solchen Waldenklave, auf welcher die Jagd nach

§ 7 gar nicht ausgeübt werden darf, ist, wenn das Grundstück erheblichem Wildschaden

ausgesetzt ist und der Besitzer des umgebenden Waldjagdreviers der Aufforderung des

Landraths, das vorhandene Wild selbst während der Schonzeit abzuschießen, nicht

genügend nachkommt, zu fordern berechtigt, daß ihm der Landrath nach vorher-

gegangener Prüfung des Bedürfnisses und auf die Dauer desselben die Genehmigung

ertheile, das auf die Enklave übertretende Wild auf jede erlaubte Weise zu fangen,

namentlich auch mit Anwendung des Schießgewehrs zu tödten. In diesem Falle

bleibt das gefangene Wild Eigenthum des Enklavebesitzers. In den in den 8§ 21

und 24 gedachten Fällen vertritt die von dem Landrathe zu ertheilende Legitimation

die Stelle des Jagdscheins.

§ 25. Ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz des durch das Wild verursachten

Schadens findet nicht statt. Den Jagdpächtern bleibt dagegen unbenommen, hin-

sichtlich des Wildschadens in dem Jagdkontrakte vorsorgliche Bestimmung zu treffen.
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